
Die Beziehungen zwischen Rom und den luden 

im 2. Jh. v. Chr. 

Von Adalberto Giavannini, Gent, und Helmut Müller, Heidelberg 

Nach dem Bericht des ersten Makkabäerbuches und der Antiquitates Judaicae 
des Josephus haben die Hasmonäer bald nach ihrer Auflehnung gegen die seleuki
dische Oberherrschaft Beziehungen zur römischen Republik angeknüpft und in 
der Folgezeit regen diplomatischen Kontakt unterhalten. Als Zeugnis dafür teilen 
beide Quellen mehrere Urkunden mit, Briefe römischer Magistrate und Senats
beschlüsse. Über diese Urkunden ist oft und eingehend gehandelt worden. Ihre 
Echtheit wird gemeinhin anerkannt, doch bleibt ihre chronologische Einordnung 
umstritten, so dass Abfolge und Ausmass, Anlass und Ursache der Beziehungen 
der Juden zu Rom - insbesondere im 2. Jahrhundert - noch weithin ungeklärt sind. 

I 

Im XIV. Buch der Antiquitates Judaicae führt Josephus in Zusammenhang 
mit der Geschichte der Juden zur Zeit Hyrkanos' 11. (63-40 v. Chr.) eine Reihe 
von Urkunden an, die das Wohlwollen verschiedener Städte und Völker - vor
züglich der Römer - den Juden gegenüber bezeugen sollenI. Diese Sammlung ent
hält ein Dekret der Pergamener zu Ehren des Hohenpriesters Hyrkanos, in dem 
Teile eines römischen Senatsbeschlusses zugunsten der Juden zitiert werden2• 
Dieses SC verbietet dem König Antiochos, Sohn des Antiochos, den Juden Schaden 
zuzufügen, da sie Verbündete der Römer seien (§ 249: Moypa1'UJSV 1} avy"il1J1'O� ..• 

önw� P1J�iv a&"fj , Avdoxo� 0 ßaatilsv� , Avnoxov v[Q�' lov()a{ov� (Jvppaxov� • Pw
pa{wv); der König wird angewiesen, die Festungen, Häfen und Landstriche, die 
er ihnen entrissen hat, zurückzugeben (ebd.: önw� Te cpeOVeta "at ilLpiva� "at xweav 
"at si TL äililo acpdils1'o av-rwv «:nO()o{)fj), ferner soll die Besatzung aus Joppe ent
fernt werden (§ 250: "at 1'nV €V' lonnn cpeoveav E"ßaMiv). Weiter bestimmt der Senat, 
dass niemand aus dem jüdischen Gebiet oder den Häfen Waren zollfrei ausführen 
dürfe ausser Ihoilspa'io� 0 ' Ails�av�eewv ßaatilsvr;, da dieser Verbündeter und 
Freund der Römer sei (§ 250). 

Dieser Senatsbeschluss kann sich nicht auf Ereignisse der Regierungszeit Hyr
kanos' 11. beziehen, wie die Einordnung bei Josephus glauben macht. Der genannte 
König Antiochos kann offensichtlich nur dem Königshaus der Seleukiden ange-

• Dieser Aufsatz ist angeregt worden durch ein Seminar, das Prof. ehr. Habicht vor einigen 
Semestern zur Geschichte der Juden im römischen Reich gehalten hat. Die Verfasser danken 
Herrn Habicht für seine Hinweise und Ratschläge. 

1 Jos. Ant. XIV 1900. 
S Jos. Ant. XIV 247-255. 
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hören; der letzte Herrscher dieser Dynastie ist aber von Pompeius im Jahre 63 
abgesetzt worden - kein König Antiochos kann später den Juden im Kriege Ge
biete entrissen haben. Der durch den Volksbeschluss der Pergamener geehrte 
Hohepriester muss - wie allgemein erkannt wird - Johannes Hyrkanos sein, der 
von 135 bis 104 über die Juden regierte. Sein Gegner ist dann Antiochos IX. Kyzi
ken08, Sohn des Antiochos VII. Sidetes, der von 113 bis 96 über Teile Syriens 
herrschte und, wie wir aus Jos. Ant. XIII 274ff. erfahren, gegen die Juden Krieg 
geführt hat3• Die Urkunde muss also zwischen 113 und 104 entstanden sein. 

Ein weiterer Senatsbeschluss für Johannes Hyrkanos, der unter dem Vorsitz 
eines Prätors Fannius, Sohn des Marcus, zustande kam, wird von Josephus Ant. 
XIII 259-266 mitgeteilt. Wie wir aus dem Text der Urkunde erfahren, war der 
Anlass des SC folgender: jüdische Gesandte sind nach Rom gekommen mit der 
Bitte, der Senat möge König Antiochos auffordern, die Städte und festen Plätze 
zurückzugeben, die er einem SC zuwiderhandelnd den Juden entrissen habe (§ 261: 
.ll 1 1_'1.n SI ' TI '1 ' , T" " , Tl ' , !! ' 1 -vteM:;�v'laav ... v:nw� '"Ce ß.o:n:n'YJ xat AtfleVe� xat ß. a.,aea xat 'YJyat xat vaa� :nOJl,t;t� 
av'"Cwv illa� Xat XW(!ta :nOÄeW1)v lÄaßev ' Av'"Ctoxo� :naea '"Co -Cij� avyxÄ�-COV Myfla, 
mma a:noxam<1-calJij. Ferner möge ihm der Senat den Durchzug durch das Gebiet 

der Juden untersagen und dafür Sorge tragen, dass die Anordnungen, die Antiochos 

entgegen demselben SC erlassen habe, rückgängig gemacht würden (§ 262: lva 
'"Ce '"Coi, <1'"Cea-ct(;J'"Cat� '"Coi, ßaatÄtxo� flij Ufj <5t11 '"Cij� xwea� -cij� avuöv xai n.öv v:n
'YJxowv avnöv <5tiexe<1{)'at, xai 8:nw, '"Ca xa'"Ca -cov :nokp.ov b'eivov 1p'YJcpta{Hvm4. iJ:no 
, Avnoxov :naea -co '"Cij� <1VYxÄ.�-cQV ooy/Ja äxvea yiV1Jmt.) Ausserdem solle der 
Senat Gesandte schicken, um die Rückgabe des Eroberten ins Werk zu setzen 
und die Kriegsschäden zu taxieren (§ 263). Der Senat bekräftigt daraufhin in 

höflichen Formen seine Freundschaft und verspricht, wenn seine eigenen Angele-, 
genheiten ihm dazu Zeit liessen, in Zukunft solches Unrecht zu verhindernD. 

• Vgl. P. Viereck, Sermo Graecus (1888) 94ft".; Th. Reinach, Rev. Et. Juives 38 (1899) 161ft".; 
H. Willrich, Judaiea (19 00) 69f. und Urhundenlälschung in der hellenistisch.jüdischen Litera
tur (1924) Mf.; J. Juster, Le8 Juils dans l' empire romain I (1914) 134f.; M. S. Ginsburg, 
Rome et la Judee (1928) 72ft".; F.-M. Abel, Histoire de la Palestine 1 (1952) 219. Der Versuch 
einiger Gelehrter, den genannten König im Widerspruch zur Textüberlieferung mit Antiochos 
VII. Sidetes, Sohn des Demetrioa I., zu identifizieren, da die von Josephus berichteten Feld
züge des Antiochoa Kyzikenos kläglich gescheitert seien (so etwa F. Ritschl, Rh. Mus. 28 
[1873] 61Of. Anm. 31; E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes 14 [1901] 262; J. Hatz
feld, Rev. Et. Juives 53 [1907] 1ft". und neuerdings R. Marcus, Josephus, Jewish Antiquities, 
Bd. VII [1943] 582 Anm. a), ist von Th. Reinach mit Recht zurückgewiesen worden. Das 
Schweigen des Josephus über die vom SC vorausgesetzten Eroberungen ist kein hinreichen
der Grund für eine Emendation des Textes, da der Schriftsteller über diesen Zeitraum nur 
sehr dürftig unterrichtet ist. - In die Irre geht der Versuch Th. Fischers, Untersuchungen 
zum Partherkrieg Antioehos' VII. im Rahmen der Seleukidengeschichte (Diss. München 1970) 
8lf., den Beschluss zwar in die Zeit des Antiochos Kyzikenos zu datieren, gleichzeitig aber 
zu behaupten, nicht dieser habe die jüdischen Gebiete erobert (wie der Text ausdrücklich 
sagt), sondern Antiochoa Sidetes. 

'V''T}({!La{}!:na ist sicher korrupt, die Bedeutung ist aber klar. 
6 § 265: neel p.MoL TWv yeap.p.a.Taw dne"elvavro {JovÄwaea1}at, STav dno TWv lJj{(J)1J 7) �Ä'T}

TO� waxo).f}f1'[/ anotJÖdaew Te TOO Äomoii p.'T}M" eic; av.oVc; dt5l"'T}p.a TOLoiiTo yevf}aea{}at. 
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Der vorausgesetzte Tatbestand stimmt also in mehreren Punkten mit dem 
Senatsbeschluss des Pergamenerdekrets überein. Hier wie dort handelt es sich um 

Gebiete, die den Juden von einem König Antiochos genommen worden sind, und 
unter diesen eroberten Gebieten werden in beiden Urkunden Joppe, Festungen 
und Häfen ausdrücklich genannt. Hinzu kommt, dass an heiden Gesandtschaften 
ein Mann namens Apollonios, Sohn des Alexandros, beteiligt ist (XIV 248 und 
XIII 260). So drängt sich der Schluss auf, dass der Senatsbeschluss des Fannius, 
wie auch Th. Reinach, Rev. Et. Juives 38 (1899) 161ft'. verfochten hat', dieselben 
Eroberungen des Antiochos Kyzikenos zum Gegenstand hatte, die im SC des 
Pergamenerdekrets vorausgesetzt sind, und daher nur um wenige Jahre von diesem 
getrennt sein kann. 

Die einzige Schwierigkeit, die Th. Reinach ausser acht gelassen hat, ist, dass 
Josephus den Fanniusbeschluss als Urkunde über die Erneuerung des Vertrages 
mit Rom durch Hyrkanos anführt, worin ihm die Forschtmg gemeinhin folgt. Eine 
solche Erneuerung eines Vertrages mit einem Herrscher aber gehört der herrschen
den Ansicht zufolge in den Beginn der neuen Regierung7, und so wird denn auch 
der Fanniusbeschluss meist in die ersten Jahre des Hyrkanos gesetzt - d. h. man 
nimmt an, der hier genannte Antiochos sei Antiochos Sidetes, der bis 129 regiertes. 
Allein diese Urkunde ist kein Erneuerungsvertrag; die jüdischen Gesandten sind 
nach Rom gekommen, nicht, um den Vertrag zu erneuern, sondern um die Römer 
auf Grund eines bestehenden Bündnisvertrages um Unterstützung gegen Antiochos 
zu bitten. Denn ausdrücklich wird festgehalten (§ 261): "al IJte'Mr:fhJ(Jav (sc. die 
Gesandten der Juden) neel q;tÄtar:;-rijr:; tmaexov(J1/r:; -rov-rotr:; "al (Jvppax{ar:; neor:; • Pw
pa{ovr:;'. Auch die Freundschaftserklärung (§ 264: avaVeW(Ja(J{}at q;t).{av "ai avppa
Xlav neor:; dv�ear:; aya{}oVr:; "ai Vno MJpov ne!-'q;{}mar:; aya{}ov "ai q;{).ov) kann nicht 
als Erneuerung im Rechtssinn verstanden werden, sondern es liegt eine im diplo
matischen Verkehr der hellenistischen Zeit gemeingebräuchliche Floskel vor, die 
nur eine Bestätigung und zugleich Bekräftigung eines bestehenden Freundschafts
und Bündnisverhältnisses zuID.Ausdruck bringen solllO. Somit ist für die Datierung 

• Ihm folgt H. Willrich, Judaica (1900) 691. und Urkundenfälschung 63f. 
7 Dazu siehe unten S. 166f. 
t So insbesondre P. Viereck, Sermo Graecus 93; E. Schürer, Geschichte des jüdi8chen Volke8 Ie 

26Of.; F. Münzer, RE Art. Fannius (7) (1909) 1989 und Hermes 55 (1920) 4391.; J. Juster, 
LesJuij8 da1l8 Z'empire romain 1133; M. S. Ginsburg, Rome et Za Judee 66H.; E. Bickermann, 
Der Gott der Makkabäer (1937) 175 Nr. 19; F.·M. Abel, HiBtoire de Za PaZestine I 207. - Einige 
Gelehrte identifizieren den Prätor Fannius, unter dessen Vorsitz das SC zustande kam, mit 
C. Fannius, dem Consul des J. 122, und datieren folglich die Urkunde in die Jahre um 126 
(so vor allem T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman RepubZic I 509 Annt.2 
und jetzt Th. Fischer, UnterIJ'UChungen [oben Anm. 3] 66f.) oder in das Jahr 122 (so Ed. 
Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums 11 [1921] 275). Beides ist aber ausgeschlOl!8en. 
Denn entweder ist der genannte König Antiochos VII., dann muss der Senatsbeschluss vor 
129 entstanden sein, oder es ist Antioch08 IX., dann gehört die Urkunde in die Jahre nach 
113. 

t VnaexoVIJ1j, bezieht sich zwengsläufig sowohl auf tpVJa, wie auf IJVl'l'axla,. 
10 Vgl. E. Täubler, Imperium Romanum I (1913) 12lf. und vor allem L. Robert, Hellenica I 
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des SC des Fannius allein der Anlass der jüdischen Gesandtschaft massgebendll, 
und dieser setzt ohne Zweifel die gleichen Ereignisse voraus, die zum SC des Per
gamenerbeschlusses geführt haben. Beide Beschlüsse beziehen sich auf dieselben 
Eroberungen des Antiochos Kyzikenos, was wiederum heisst, dass die Juden die 
Römer zweimal in der gleichen Angelegenheit um Hilfe angegangen sind. Eine der 

beiden Gesandtschaften hatte Erfolg (der Senatsbeschluss, der im Pergamener
dekret enthalten ist, befiehlt dem König, die eroberten Gebiete zu räumen), der 
anderen dagegen blieb der Erfolg versagt (im Fanniusbeschluss begnügt sich der 

Senat damit, sein Wohlwollen zu bekunden und zu versprechen, künftig für die 
Interessen der Juden zu sorgen). 

Th. Reinach zufolge geht der Pergamenerbeschluss dem SC des Fannius vor
ausl2• Diese Reihenfolge erschliesst er aus der Tatsache, dass im Fanniusbeschluss 
auf ein SC (aVYXA,�TOV ooyfta) verwiesen wird, gegen das Antiochos verstossen habe. 

Dieses aVYXA,�TOV ooyfta sei eben das SC, das im Pergamenerbeschluss enthalten 
ist. Das heisst dann, der Senat hätte in einem ersten SC dem Wunsch der jüdischen 
Gesandten entsprochen, Antiochos aber hätte den Befehl des Senats, die eroberten 
Gebiete zu räumen, missachtet, worauf sich die Juden abermals, jetzt aber erfolg
los, an den Senat gewandt hätten. Aber das im Fanniusbeschluss genannte avy

XA,�TOV My fta muss ein Verbot dargestellt haben, gegen die Juden Krieg zu führen. 
Denn dem Wortlaut des Fanniusbeschlusses zufolge hat Antiochos dieses avyxA,*ov 
�oyfta dadurch verletzt, dass er den Juden Gebiete entrissen und dort Edikte (d. h. 

administrative Massnahmen) erlassen hat13, kurz gesagt, dass er Krieg gegen die 
Juden begonnen hat. Die Absicht des SC des Pergamenerdekrets aber ist nicht, ein 
Verbot auszusprechen, gegen die Juden Krieg zu führen - denn dies ist schon 
geschehen und Antiochos ist Herr über jüdische Territorien -; der Beschluss ge
bietet vielmehr dem König, das widerrechtlich Gewonnene zurückzugeben. Nicht 
auf ihn können daher die Juden im Fanniusbeschluss verwiesen haben. Es ist 

auch kaum anzunehmen, dass Antiochos Kyzikenos die Stirn gehabt hätte, einem 
Befehl des Senats nicht nachzukommen. Noch weniger wahrscheinlich ist, dass 

der Senat eine derartige Missachtung seiner Anordnungen tatenlos hingenommen 

(1 940) 96 Anm. 5. Ferner M. Holleaux, Etudes tl'epigraphie et d'histoire grecqu.u IV 1 96 
Anm. 2 und V 1 29; L. Robert, Bull. epigr. 1966, nr. 1 89, S. 372. Vg1. auch bes. die in Senats
beschlüll86n übliche Formel xde'Ta IP,Uav atJp.p.axlav Te dvaveoiiaOa, (vgl. bei R. K. Sherk, 
Rorrwn Document8/rom the Greek Ea8t [1969] Nr. 9, Z. 1 9. 42. 60; Nr. 1 2, Z. 4; Nr. 15, Z. 9. 
55f.; Nr. 1 8, Z. 69; Nr. 20, Z. D 2; Nr. 21 , Co1. I, Z. 12; Nr. 26, Z. b 1 6. 20). 

11 Die Motive, die den Senat zu seinem abschlägigen Bescheid bewogen haben, bleiben uner
gründlich. Hinter dem Satz Ihav MO TOW ldlwv 1) a�Ä1/To� eVaxoÄ�av einen bestimmten 
Krieg oder bestimmte innenpolitische Schwierigkeiten erkennen zu wollen, ist mÜBBig. 

11 a. o. 1 67f. F. Ritschl, Rh. Mus. 28 (1873) 610 Anm. 31, der beide Urkunden irrtümlich der 
Zeit des Antiochos Sidetes zuschreibt, betrachtet wie Reinach den SenatsbeschluBB des 
Pergamenerdekrets als den älteren. 

11 Am. XllI 261: die Gebiete, die noÄep.ow lÄa/Jev ' AVTloxo� naed TO Tij� a"Y"Ä.,p-OtJ t5&yp.a; 
262: ön� Td "aTd TOv noÄep.ov A"eivov 'PI1P,aOivTa MO ' AVT'OXOtJ naed TO Tij<; a"Y"Ä.,p-otJ 
Myp.a l1xvea y8v1jTW. 
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hätte. Vollends unverständlich wäre schliesslich unter den genannten Umständen, 
dass die Juden abgewiesen worden wären, als sie auf die Missachtung der Gebote 
des Senats hinwiesen. So steht ausser Zweifel, dass umgekehrt der Fannius
beschluss dem SC des Pergamenerdekrets vorausgeht. Daraus ergibt sich folgender 
Ablauf der Ereignisse: in ihrer ersten Gesandtschaft erinnern die Juden die Römer 
an das bestehende :aündnis und erbitten auf Grund dessen Unterstützung gegen 
König Antiochos. Als Antwort bekräftigt der Senat das Bündnis und erklärt, er 
sei gegenwärtig nicht in der Lage, ihrer Bitte nachzukommen, betont aber seine 
Absicht, in Zukunft die Interessen des jüdischen Volkes nicht zu vernachlässigen. 
Wenig später schicken die Juden erneut und in der gleichen Sache eine Gesandt
schaft nach Rom; dieses Mal macht sich der Senat ihr Anliegen zu eigen, indem 
er Antiochos auffordert, die erQberten Gebiete zu räumen14• 

Der Feldzug des Antiochos Kyzikenos gegen die Juden, von dem Josephus Ant. 
XIII 274-280 berichtet, muss kurz vor 107 stattgefunden haben15• Obwohl 
Antiochos dem Bericht des Schriftstellers zufolge den Juden nicht standzuhalten 
vermochte, wird man mit Th. Reinach geneigt sein, die in beiden Urkunden vor
ausgesetzten Eroberungen des Königs in diese Zeit zu setzen. Will man auch darin 
Th. Reinachs Beweisführung folgen, dass mit dem im SC des Pergamenerdekrets 
begünstigten Ptolemaios nicht Ptolemaios Lathyros angesprochen sein könne, da 
dieser in dem genannten Kriege Antiochos gegen die Juden unterstützt habe, muss 
dieser Senatsbeschluss zwischen 107 (Vertreibung des Lathyros aus Ägypten) und 
104 abgefasst worden sein. Das SC des Fannius muss wenige Jahre älter sein; 
wann genau es entstanden ist, kann nicht näher bestimmt werden. 

II 

In ihrer ersten Gesandtschaft nach Rom berufen sich die Juden auf ein (J'VY"A�l'OV 

(joyp,a, gegen das Antiochos verstossen habe. Wie schon angedeutet, muss dieses 
�oyp,a des Senats den Schutz des jüdischen Territoriums gegen feindliche Angriffe 
zum Gegenstand gehabt haben. In der Überlieferung finden sich zwei römische 
Urkunden, die diesen Inhalt haben: ein Brief des Konsuls Lucius an König 
Ptolemaios, der bei I Makk. 15, 16-21 überliefert ist, und ein Senatsbeschluss, den 
Josephus Ant. XIV 145-148 wiedergibt. 

Der Brief an Ptolemaios bringt dem König zur Kenntnis, dass jüdische Gesandte 

lt H. Willrich, Judaica 70, hat die richtige Reihenfolge beider Urkunden erkannt, ohne jedoch 
seine Ansicht mit sachlichen Argumenten zu begründen. Von den Gelehrten, die beide see 

der Zeit des Antiochos Sidetes zuschreiben, haben L. Mendelssohn, De Senati Cansulti 
R01'Tlanorum ab Josepho Antiq. XIV 8, 5 relati temporibus commentatio (1873) 34, und E. 
Schürer, Geschichte des jüd. Volkes r4 261, ebenfalls den Fanniusbeschfuss als den älteren an
gesehen. 

16 Die Zeit ergibt sich daraus, dass Ptolemaios Lathyros, noch als König von Ägypten, doch 
kurz vor seiner Vertreibung im Jahre 107, Antiochos Kyzikenos Waffenhilfe leistet. Vgl. 
H. Volkmann, RE Art. Ptolemaios (30) (1959) 174Of. 
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nach Rom gekommen seien, um das Freundschafts- und Bündnisverhältnis zu 
erneuern; dass diese einen goldenen Schild im Wert von 1000 Minen gebracht 
hätten und dass der Senat beschlossen habe, den Königen und Ländern zu schrei

ben, sie dürften gegen die Städte und das Gebiet der Juden keinen Krieg führen 
(§ 19: iJeeer81l oJv fJp.iv rea1jJa, 'mi, ßaC1LA.eVerLV "ai 'rai, xwem" Ö7r,W, /-Li) l"Cr)1:�
erwerLV aVTo� "a"a "ai /-Li} 7r,oÄe/-L�erwC1L aVTov, "ai Ta, n6A.e" aVTwv "ai Ti}V xweav 
aVTwv "ai fva /-Li} erv/-L/-LaxwC1Lv Toi, noÄe/-LOVC1LV neo' aVTov,), und dass der Senat 
den dargebotenen Schild angenommen habe. Der Brief schliesst mit einer Auf
forderung an Ptolemaios, die in sein Reich geflüchteten A.o'/-Lo{ dem Hohenpriester 
Simon auszuliefern (§ 2 1). Dem Brief folgt (§ 22-23) eine Liste von Städten, 

Königen und Völkern, denen derselbe Brief zugesandt worden ist. 
Der Senatsbeschluss ist unter dem Vorsitz des Prätors Lucius Valerius L.f. zu

stande gekommen. Es wird berichtet, dass jüdische Gesandte nach Rom gekom
men seien, um die Freundschaft zu bekräftigen, dass sie als Zeichen dieser Freund
schaft einen goldenen Schild im Wert von 50000 xevero{ gebracht und den Senat 
gebeten hätten, er möge ihnen Briefe an die freien Städte und die Könige geben, 

in denen die Unverletzlichkeit des jüdischen Gebietes und der Häfen erklärt wer
den solle. Der Senat entspricht dem Wunsch der Gesandten und nimmt den Schild 
an (§§ 147-148: xat. reap./-La7:' aV7:oi, [sc. 7:oi, neeerßemai,] fJ�{werav �olHjva, 
7r,e6, 7:6 7:a, aV7:ovop.ov/-Leva, n6A.et, "ai 7r,eO, ßaC1LA.ei, Weee 7:0V 7:i}v xweav aV7:wv 
"ai 7:0V' A.'p.eva, &.c5e{a, 7:V'}'xaveLV "ai p.r/�ev d&"eier{}m, ltJo�e ervv{}eer{}a, cpt).{av 
"at. xaet7:a, 7r,eO, av'mv" "ai öerwv l�e�ffrJerav 7:VXeiv 7:aV7:' aV7:oi, 7r,aeaerxeiv "ai 
7:i}v "o/-L,er{}eierav aern{�a neoer�e�aer{}a,). 

Der Brief an Ptolemaios wird in 1 Makk. auf den Hohepriester Simon bezogen, 
der in dem Schriftstück eigens genannt wird. Josephus gibt das SC des Valerius 
in der schon erwähnten Urkundensammlung zur Regierung Hyrkanos' 11. wieder. 
Aber auf Grund ihrer auffälligen Ähnlichkeit wurden beide Urkunden schon seit 

langem in Zusammenhang gebracht. Man hat auch nachgewiesen, dass der Senats
beschluss des Valerius nicht in die Zeit Hyrkanos' 11. gehören kann, sondern vor
sullanisch sein muss, und man nimmt folglich an, dass der Senatsbeschluss des 
Valerius das Dokument ist, das den Brief an Ptolemaios veranlasst hatl6• 

18 Vgl. L. Mendels80hn, De Senati Consulti '" temporilYu8 commentatio; F. Ritschl, Rh. Mus. 28 
(1873) 596ft".; L. Mendelssohn/F. Ritschl, Rh. Mus. 30 (1875) 419ft".; P. Viereck, Sermo 
Graecu8 103ft".; E. Schmer, Geschichte des jüdischen Volkes I' 2500.; H. Willrich, Urkunden
fälBchung 6Of.; M. S. Ginsburg, Bome et la Judee 60ft".; A. Momigliano, Prime tinee (1930) 
32f. und 151ft".; ders., Bicerche BUll'organizzazione della Giudea sotto il dominio romano 
(Nachdruck 1967 einer in den Annali delIa R. Scuola Normale Superiore di Pisa, Serie II -
Vol. III [1934 - XII] erschienenen Abhandlung) 300.; F.-M. Abel, Les Livres des Maccha
bies (1949) 275f.; Th. Fischer, Unterauchungen 96ft". - Th. Mommsen hat den Versuch unter
nommen, der herrschenden Meinung entgegen die Datierung des Josephus zu retten (Hermes 
9 [1875] 281ft". = Ges. Sehr. IV 146ft".). Seine Argumentation stützt sich vor allem darauf, 
dass der Senatsbeschluss im Concordiatempel verabschiedet wurde (§ 145) und dass dieser 
'Tempel erst im Jahre 121 erbaut worden sei. Ihm sind gefolgt J. Juster, Les Juifs dana l'em
pire romain I 135ft".; E. Täubler, Imperium Romanum 164ft". und Ed. Meyer, Ursprung und 
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Allerdings haben H. Willrich und A. Momigliano den Nachweis erbracht, dass 
einzelne Partien des Briefes nicht authentisch sein können. Die Klausel, derzufolge 
Ptolemaios die Äotpot an Simon auszuliefern hat, muss als Zusatz verworfen wer
den: nicht nur fehlt sie im Senatsbeschluss des Valerius, sondern die Forderung 
als solche ist unbegreiflich. Rom hat dergleichen nur von geschlagenen Feinden 
und auch dann nur.ffu sich selbst gefordertI? H. Willrich hat darauf hingewiesen, 
dass die Mitteilung des Consuls an Ptolemaios, man hätte die Könige und Völker 
durch Briefe aufgefordert, den Juden keinen Schaden zuzufügen, widersinnig ist. 
Denn haben alle eben diesen Text erhalten (und § 22 macht das glauben), so ist 
jedem der Adressaten nur mitgeteilt worden, den anderen sei ein Angriff gegen die 
Juden verboten worden - niemandem wäre mithin ein solches Verbot tatsächlich 
auferlegt worden18• Keinen Zweifel hat bisher herausgefordert die Mitteilung an 
Ptolemaios, dass die Juden einen Schild nach Rom gebracht (15, 18: 7]Vey"av 
di amr.tda X(!OOijv MO pvwv XtA.Lwv) und dass die Römer dieses Geschenk angenom
men hätten (15, 20: ldo�ev di ijp:iv di�aa#at T�V aantda nae' aVTwv). Aber auch 
dieser Passus des Briefes muss verworfen werden. Denn so gewiss eine Macht, die 
von einem anderen Staat ein Geschenk erhält, sich bei diesem bedankt, so wäre 
es im diplomatischen Verkehr ganz singulär, wenn sie einer dritten Macht den 
Empfang dieses Geschenkes mitteilte und dazu noch dessen genauen Wert be
kanntgäbe. 

Der vorliegende Brief enthält also keinen Satz, der in dem Brief eines römischen 
Consuls an den König von Ägypten hätte stehen können. Das Dokument ist nicht 
eine Überarbeitung eines echten Briefes an Ptolemaios, sondern eine Fä1schung19• 
Ihrem Verfasser war der Senatsbeschluss des Valerius bekannt und aus dessen 
Inhalt rekonstruierte er einen der dort genannten Briefe20• Nur hat er die Unacht-

Anfänge de8 Chri8tentums II 264 Anm. 2. Schon F. Ritschl hatte mit Recht eingewendet 
(Rh. Mus. 30 [1875] 428ff.), dass der von M. Furius Camillus im Jahre 366 errichtete Con
cordiatempel ebenfalls dem Senat als Versammlungsort gedient haben kann. Darüber hinaus 
hat P. Viereck, Sermo Graecus 104, hervorgehoben, dass der zwei Zeugen wegen das SC in 
die Zeit vor Sulla gesetzt werden muss, weil nachher die Zahl der Zeugen immer höher ge
wesen ist. 

17 Momigliano, Prime Zinee 155; Giudea Romama 33. 
18 H. Willrich, Urkundenfälschung 59. Diese Feststellung sowie der Umstand, dass der Consul 

Lucius «es für nötig hält, in der Anschrift ausdrücklich zu betonen, dass er ein Römer ist» 
(§ 16: AEWetO� fJ:naTo� 'Pwflalwv) haben H. Willrich zu dem Schluss geführt, dass die ganze 
Urkunde gefä.lscht sei. Allein die Selbstbezeichnung eines römischen Magistrats als C1T(]aT1}yck 
'Pwflalwv bzw. C1T(]aTTJYO� V:naTO� 'Pwflalwv ist im 2. Jh. nicht selten (vgl. etwa Syll.a 5Q3, 
Z. 1; 612, Z. 1; 618, Z. 1), so dass Willrichs These keine Zustimmung gefunden hat (vgl. vor 
allem E. Bickermann, Gnomon 6 [1930] 35Sf.). 

18 Das hatte A. Momigliano, Prime linee 155ff., erkannt. In seiner spä.teren Abhandlung 
Giudea Romana 32ff. ist er jedoch davon abgerückt und hält dort den Brief für eine tenden
ziöse Überarbeitung einer echten Vorlage. - Nachdem feststeht, dass der Brief aus dem 
Senatsbeschluss rekonstruiert ist, erledigt sich die früher heiss umstrittene Frage von selbst, 
ob in dem AeV"tO� iJ:naTo� der Prätor L. Valerius selbst oder etwa ein gleichzeitig amtierender 
Consul namens Lucius zu sehen sei (dazu neuerdings Th. Fischer, UnterlJUChungen 96ff.). 

10 Der Brief ist an Ptolemaios adressiert, da das Motiv des Fälschers in der Klausel über die 
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samkeit begangen, sein Werk an unpassender Stelle in das erste Makkabäerbuch 
einzutragen, unmotiviert und unverständlich zerschneidet der Brief die Beschrei
bung der Belagerung von Dora durch Antiochos Sidetes (I Makk. 15, 25 schliesst 
an 15, 14 an)21. 

Eine weitere Betrachtung wird also von dem Senatsbeschluss des L. Valerius 
auszugehen haben. Dessen Authentizität ist über jeden Zweifel erhaben und ist 
nie in Frage gestellt worden; strittig ist allein die Datierung. Josephus fügt dem 
Zitat des Senatsbeschlusses den Vermerk bei, dies sei geschen im neunten Jahr des 
Hohenpriesters und Ethnarchen Hyrkanos im Monat Panemos22• Dieser Datierungs
vermerk ist kein integraler Bestandteil der Urkunde und kann ihr allenfalls als 
Registraturvermerk beigefügt worden sein. Dann hätte J osephus nur fehler
hafterweise Hyrkanos I. mit Hyrkanos 11. verwechselt (s. oben S. 156f.), und die 
Urkunde gehörte ins neunte Jahr des Hyrkanos 1., d. h. 127/6 v. Chr.23• Johannes 
Hyrkanos hätte sich also bald nach dem Tode des Antiochos Sidetes die wieder
gewonnene Souveränität von Rom garantieren lassen. Zu bedenken ist aber, dass 
Johannes Hyrkanos unserer Kenntnis nach den Titel 'Ethnarch' nicht geführt 
hat, und dass gar der makedonische Monatsname Panemos in einer offiziellen 
jüdischen Datierung erscheinen sollte, ist undenkbar. Dieser Unstimmigkeiten 
wegen wird man sich der urkundlichen Datierung bei Josephus kaum anvertrauen 
können, und es scheint angezeigt, nach anderen Kriterien für eine zeitliche Fest
legung des SC zu suchen24• 

Ein Anhaltspunkt dieser Art ist der dem Senat vorsitzende Prätor L. Valerius. 
Ein L. Valerius ist für das Jahr 131 als Consul bezeugt und wird mithin um 134 
die Prätur bekleidet haben25• Dieses Datum führt in das zweite Regierungsjahr 
des Johannes Hyrkanos, in eine Zeit, in der dieser mit Antiochos VII. Sidetes im 
Kriege stand. Um seiner Oberherrschaft wieder Geltung zu verschaffen, hatte der 
König Antioch08 Hyrkanos angegriffen und diesen bald darauf in Jerusalem ein
geschlossen26• Dieses Datum für den Senatsbeschluss vorausgesetzt, wird man 
annehmen müssen, Hyrkanos habe zu Beginn seiner Regierung und wohl im 
Hinblick auf die von seiten des Antiochos drohende Gefahr um eine Garantie-

ÄOtp.o{ zu suchen ist. In diesen sind die Verehrer des Tempels von Leontopolis zu sehen, wie 
A. Momigliano, Prime linee 157, glaubhaft gemacht hat . 

• 1 Dass der Brief in keinem Zusammenhang mit der Darstellung des Feldzuges des Antiochos 
VII. steht, haben schon H. Willrich, Judaica 63f., und M. S. Ginsburg, Rmne et la J'I.ldee 56, 
hervorgehoben. Damit steht fest, dass der Verfasser dieses Briefes nicht der Autor des 
I Makk. gewesen sein kann (so richtig A. Momigliano, Prime linee 157) . 

•• Am. XIV 148: Tama eybcro hrl 'Ye"avoV dex,eeec.o� "al Mhdex01l h01l� ivaT01I p.TJVO� 
llavep.ov. 

23 So P. Viereck, Sermo GraecU8 105, und H. Willrich, Urlcundenläl8chung 65 . 
• � Darum wird der Vermerk des Josephus gemeinhin nicht berücksichtigt. 
25 So T. R. S. Broughton, The Magi8trate8 01 the Roman Republic I 491 Anm. 2. 
21 Zu diesem Krieg vgl. etwa E. Schürer, Geschichte deß jüd. Volke8 I' 259ff. Neuere Literatur 

bei Th. Fischer, Unter8UChungen 69 Anm. 153. 
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erklärung des Senats für sein Territorium nachgesucht27• Die bestätigende Erklä
rung des Senats wäre aber o1!ne Wirkung geblieben, da Hyrkanos inzwischen vor 
Sidetes hätte kapitulieren -müssen und zum Vasallen des Königs geworden wäre. 

Allerdings bezieht der Verfasser des Briefes an Ptolemaios sein 'Dokument' auf 
Simon, nicht Hyrkanos. Nun berichtet 1 Makk. 14, 24, dass Simon einen gewissen 

Numenios nach Rom sandte mit dem Auftrag, den Römern einen goldenen Schild 
im Wert von 1000 Minen zu überbringen und mit ihnen einen Bündnisvertrag ab
zuschliessen. Diese Nachricht wird bestätigt durch die bekannte Charta für Simon 
aus dessen drittem Regierungsjahr (140 v. Chr.)28, die eine erfolgreiche Gesandt
schaft nach Rom voraussetzt (I Makk. 14, 40: lI�ovae'V yae [sc. 0 ßaatkV� :.11]
fl1/TetO�] ÖTt neoa1]y6ewJlTat 01 • Iov�a'iot MO 'Pwflatw'V q;tÄot xai aVflflaxot �ai 
a&Äq;ot, �ai ÖTt Cot�'VT1]aa'V TO'i� neeaßBVTai� EtflwVO� evM�w�). Diese Gesandt
schaft muss also um 142 in Rom gewesen sein29• 

Weiter erfahren wir aus dem in 1 Makk. 14, 20-23 überlieferten Brief der Spar

tiaten an Simon, dass dieser Numenios auf seiner Gesandtschaftsreise auch in 
Sparta gewesen ist, dass er Sohn eines Antiochos war und dass ihn ein Mann 
namens Antipatros, Sohn des lason, begleiteteao. Dem Fälscher zufolge soll eben 
dieser Numenios den Brief an Ptolemaios aus Rom mitgebracht haben (I Makk. 

17 Der Angriff des Sidetes kann zur Zeit der Absendung der Gesandten noch nicht erfolgt sein, 
da Antiochos sonst in dem Entwurf, den die Juden dem Senat vorlegten, direkt hätte an
gesprochen sein müssen. 

08 Die Charta ist datiert (§ 27) vom 18. Elul des 172. Jahres der seleukidischen Ära und vom 
dritten Jahr des Hohenpries':ers Simon. Der Monat Elul (babylonisch: Ulu) ist der sechste 
Monat des babylonischen Kalenders. Da die seleukidisch.babylonische Ära im Frühjahr 311 
begonnen hat, ist der Elul des Jahres 172 gleich August-September 140 v. Chr. (vgl. R. A. 
ParkerfW. H. Dubberstein, Babylonian Chronology [1956] 41). 

U So richtig M. S. Ginsburg, Rome et la Judie 55fI.; E. Bickermann, Gnomon 6 (1930) 358; 
A. Momigliano, Giudea Romana 33. Viel Verwirrung hat der Umstand verursacht, dass der 
Verfasser des Briefes an Ptolemaios diesen an falscher Stelle eingesetzt hat (s. oben S. 162f.). 
Dies hat dazu geführt, dass die Rückkehr der Gesandtschaft des Numenios in das Jahr 139 
oder 138 gesetzt wurde, wobei der Aw"w, fJ:n:aTo, des Briefes vieHach mit dem Consul Cal
purnius Piso des Jahres 139 identifiziert wurde (so insbes. F. Ritschl, Rh. Mus. 28 [1873] 
591fI.; Th. Mommsen, Hermes 9 [1875] 28lf.; P. Viereck, Sermo Graectts 93; E. Schürer, 
Geschichte des jüd. Volkes P 251fI.; Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums II 
264 Anm. 2; F.-M. Abel, Les Livres des Macchabees 267). Damit stand man vor dem unlös
baren Problem, wie die Charta von 140 vom Erfolg einer Gesandtschaft berichten konnte, 
die erst ein Jahr später zurückkam (der Versuch, diesen Widerspruch zu beseitigen, hat 
Th. Fischer, Untersuchungen 96fI., zu einer ganz verworrenen Rekonstruktion der Ereignisse 
geführt). Nachdem wir aber festgestellt haben, dass der Bericht von der Rückkehr des 
Numenios das Werk eines späteren Interpolators ist, wir ausserdem seit der Entdeckung der 
Livius-Epitome von Oxyrhynchus wissen, dass der Consul von 139 nicht Lucius, sondern 
Cn. Calpurnius Piso geheissen hat, bleibt für die Datierung dieser Gesandtschaft allein das 
Zeugnis der Charta massgebend. 

00 I M akk. zitiert den Brief der Spartiaten an Simon vor dem Bericht über die Entsendung des 
Numenios nach Rom. Daher wird gelegentlich dieser Brief angesehen als die Antwort auf 
den I Makk. 12,6-18 zitierten Brief, den Jonathan einige Jahre zuvor an die Spartiaten ge
schrieben haben soll. Mit andern Worten: Numenios wäre von Jonathan nach Sparta und 
Rom entsandt worden und erst nach dessen Tod mit einem Brief für Simon zurückgekehrt. 
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15, 15: "ai 1}Ä:t?E1' Novp:Ij'J1wr; "ai oE nat.!' av-rov 8" • PW/-''YJr; exoner; EntO'l'OAar; 1'0i r; 
(JuO'tÄeik1t'J1 "ai mir; xweutr;). Dementsprechend müsste das von ihm benutzte SC 
des L. Valerius als die Antwort des Senats auf die Gesandtschaft des Numenios 
angesehen werden. Und tatsächlich heisst einer der im SC des Valerius namentlich 
aufgeführten Gesandten Numenios, Sohn des Antiochos. Ein weiterer trägt den 
Namen Alexandros, Sohn des Jason (Jos. Ant. XIV 146). Es steht ausser Zweifel, 
dass der im SC erwähnte Numenios, Sohn des Antiochos, und der von Simon 
nach Rom und Sparta gesandte Numenios, Sohn des Antiochos, ein und dieselbe 
Person sind, und es liegt der Schluss nahe, dass der im Senatsbeschluss 'AU�
U1,t5eor; '1&.0'0'J10r; genannte Begleiter des Numenios mit dem im Brief der Spar
tiaten bezeugten' AVl'{nal'(!or; , 1&.0'0'J10r; identisch ist und dass endlich der goldene 
Schild des Senatsbeschlusses eben der Schild ist, den Numenios um 142 auf 
Geheiss Simons nach Rom brachte31• 

Diese Übereinstimmungen reichen freilich nicht hin, den Senatsbeschluss des 
Valerius zwingend der Zeit Simons zuzuweisen, und es kann die Möglichkeit nicht 
ausgeschlossen werden, dass das SC doch in die ersten Regierungsjahre des Hyr
kanos I. oder gar in dessen 9. Regierungsjahr gehört. Dann muss man sich aller
dings damit abfinden, dass Numenios von Simon mit einem goldenen Schild nach 
Rom geschickt worden sei, dass er bald darauf unter Hyrkanos erneut nach Rom 
gezogen sei, wiederum einen Schild dargebracht hätte, und dass er das erste Mal 
von einem Antipatros, Sohn des Jason, bei der zweiten Gesandtschaft wohl von 
dessen Bruder Alexandros begleitet gewesen sei. Endlich müsste man annehmen, 
dass der Fälscher sein 'Dokument' aus unbekanntem Grund fälschlicherweise auf 
Simon bezogen hätte. 

Unbestreitbar aber ist, dass das SC des Valerius älter ist als die beiden zuvor 
behandelten Beschlüsse aus den späten Jahren des Hyrkanos und dass mit ihm 
jenes O'VJ'''A1}l'OV t50y/-,a vorliegt, auf das Hyrkanos zurückgriff, als es galt, die 
Römer zum Beistand gegen Antiochos Kyzikenos zu bewegen32• 

Simon hätte ihn gleich danach abermals nach Rom geschickt. Aber A. Momigliano, Prime 
tinee 141ff., hat überzeugend dargetan, dass der Brief des Jonathan eine Fälschung ist (s. 
auch B. Cardauns, Hermes 95 [1967] 317ff.) und dass Numenios den - sicher authentischen
Brief der Spartiaten an Simon während seiner Gesandtschaft von ca. 142 erwirkte. 

11 So F. Ritschl, Rh. Mus. 28 (1873) 591ff.; E. Schürer, Ge8chichte des jüd. Volkes Ie 25Off.; 
M. S. Ginsburg, Rome et la Jwe 6Off.; A. Momigliano, Prime linee 32f. und 151ff.; ders., 
Giudea Roma1UJ, 31ff.; F.-M. Abel, Les Livre8 de8 Mauhabees 275f.; Th. Fischer, Unter· 
suchungen 96ff. Dabei wird vorausgesetzt, dass im SC des Valerius der Name 'A}.6�av!5(lo, 
'ldaovor; für 'Avr{:n;aT(lo, 'ldaovor; verschrieben ist. - Im SC des Valerius wird der Wert des 
Schildes mit 50 000 X(lvt1ol angegeben. Der Schild, den Numenios auf Geheiss Simons nach 
Rom brachte, wog 1000 Minen. Nach der Berechnung von L. Mendelssohn, De Senati Con-
8'Ulti ... temporibu8 commentatio 35 Anm. I, dem Th. Mommsen, Hermes 9 (1875) 283, und 
H. Willrich, Urhundenfäl8chung 61, folgen, stimmen die Wertangaben überein (anders frei
lich A. Momigliano, Prime linee 15M.). - Der Prätor L. Valerius wäre mithin nicht der 
Consul des Jahres 131, sondern ein anderer, uns sonst unbekaunter L. Valerius (wir kennen 
nur einen Teil der Prätoren dieser Zeit). 

12 Beiläufig von E. Schürer, Geschichte de8 jüd. Volkes I' 261 bemerkt. 

11 Museum Helvetlcum 
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III 

In allen drei Senatsbeschlüssen werden die Juden als 'PIÄot "ai av/-,/-,axot der 
Römer bezeichnet. Die antike Überlieferung berichtet, dass kurz vor dem Unter
gang des Judas Makkabaios (161) ein BÜlldnisvertrag zwischen Rom und den 
Juden abgeschlossen wurde38• Dieser Vertrag soll von Judas' Nachfolger Jonathan 
(161-143) erneuert worden sein (I Makk. 12, I): "at e'ße'V 'Iw'Va{}a'V On 0 "ateO, 
aVTep a1JJleeyei, "at b,eU�aTo l1'V�ea, "al aneaTetÄev ei, • PW/-''YJv f1Tijaat "at ava
vewaaa{}at Ti]V neo' aVT01J, 'PtÄ.lav; 12, 3 "at EnoeeVfJ'Yjaav el, • PW/-''YJ'V "al elaij).{}ov 
el, TO ßOVÄ.eVT1jetoV "al e1:Ttov' 'Iw'Va{}av 0 aexteeev, "al TO lf}"o, Tmv ' Iovdalwv 
d:TteautÄev ij/-,ü, avavewaaa{}at Ti]v 'PtÄ.lav iauTOi, "at Ti]v av/-,/-,ax1av "aTa TO 
neoueo,,:w. Wie wir oben gesehen haben, hat auch Jonathans Nachfolget Simon 
(143-135) eine Gesandtschaft nach Rom entsandt, die den Quellen zufolge den 
Auftrag hatte, den BÜlldnisvertrag zu erneuern (I Makk. 14, 24): /-,eTa Taiha 
d:TtEaUtÄ.ev Et/-,wv TO'V Nov/-,1j'VtoV ei, 'Pw/-''YJv ... el, TO aTijaat neo, miTov, Ti]V 
avppax1a"sr>. Schliesslich vermerkt Josephus, dass Johannes Hyrkanos (135--104) 
ebenfalls' die Freundschaft mit den Römern erneuerte (Ant. XIII 259): 'Ye"a'Vo, 
jl\ • , . \ '  , {} .J.., \'P I �' ß�.! ' \ ue 0 aexteeev, a'Vavewaaa at T'I" neo' w/-,atOv, 'PtAtaV ovAU/-,evo, nep.:Ttet neo, 
aVToV, neeaßelav. "al ij aVy"Ä'YJTo, &�ap.i'V'YJ Ta nU(!' aVTov yea/-,/-,aTa noteiTat 
neo, amo'V 'PtÄ.lav. 

In der älteren Forschung herrscht die Ansicht, dass ein Vertrag, den die Römer 
mit einem Fürsten abschlossen, mit dessen Tod erlosch und darum von seinem 
Nachfolger erneuert werden musste. Als charakteristisches Zeugnis galt der Ver
trag, den Philipp V. von Makedonien im Jahre 196 mit den Römern zu schliessen 
genötigt war und der von seinem Sohn Perseus �leich nach Regierungsantritt er
neuert wurde36• In Kenntnis der oben aufgefiUu1;en Zeugnisse nimmt man ari, dass 
der unter Judas mit Rom abgeschlossene Vertrag gleicher Art war, Judas als der 
Vertragspartner des römischen Volkes zu gelten hat und dass sich deshalb die ein
zelnen Hasmonäer bei Regierungsantritt um die Erneuerung des Vertrages be
mühen mussten, wenn anders er nicht erlöschen sollte87• 

Doch erweist sich keine der Urkunden, die nach dem Willen der antiken Autoren 

aB} Makk. 8, 17ff.; Makk. 4,11; Jos. Bell. Jud. I 38 und Am. XII 415ff.; Just. 36; 3, 9. 
M Vgl. auch Jos. Am. XIII 163ff . 
.. Vgl. auch Jos. Am. XIII 227. 
,. Vgl. vor allem Th. Mommsen, Stoot8recht IIIt 593ff.; E. Täubler, Imperium Romanum 125f. 

und 249f.; M. Holleaux, Rome et la Grece (1921) 49. Dagegen hat A. HeUBS, Die völkerrecht
lichen Grundlagen der rämischen AU88enpolitik in re]Y!lhlikanischer Zeit (1933) 46ff., dargelegt, 
dass die Erneuerung des Vertrages mit dem Thronnachfolger zwar üblich sei, doch keinen 
Rechtsakt, sondern eine politisch opportune Intensivierung des weiterhin gültigen Bünd
nisses darstelle (ihm folgen unter anderm P. Meloni, Per8eo e la fine della mcmarchia macedone 
[1953] 69, E. Bikerman, Rev. Et. Gr. 66 [1953] 489, und E. Badian, FOf'eign Clientelae [1958] 
106). 

a7 So ausdrücklich P. Viereck, Sermo Graecu., 93; Th. Reinach, Rev. Et. Juives 38 (1899) 169; 
E. Täubler, Imperium Romanum 125; M. S. Ginsburg, Rome et la Judee 69; implizit alle 
anderen .Autoren. 
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eine Erneuerung des Vertrages durch die einzelnen Hasmonäer bezeugen sollen, 
als ein Erneuerungsvertrag. Wir haben schon gezeigt, daBB der SenatsbeschlUBB, 
der von Josephus als die Erneuerung des BündniBBes durch Hyrkanos I. vorge
stellt wird (SC des Fannius), in Wirklichkeit die Antwort des Senats am ein Hilfe
gesuch ist, das ein Bündnis ausdrücklich als bestehend und gültig voraussetzt 
(s. oben S. 158). Der Brief an Ptolemaios ist als Fälschung erwiesen und muss 
darum aUBBer Betracht bleiben, und auch das vom Fälscher benutzte SC des 
Valerius ist keine Vertragsurkunde über die Erneuerung des BündniBBes, sondern . 
ein BeschlUBB des Senats, den Juden am Grund eines bestehenden Bündnisvertrages 
(Ant. XIV 146: ' ]ovöatOYP neeClßwrat, (J:pöee� a:ya{)oi "ai Clvp,p,axot, öteUx;fhJCIav 
ävaveovp,evot Ta� neOWl;TJeyp,eva� neo� 'PCJ)p,atov� Xaetl'a� "ai l'�v tptAtav) die 
Unverletzlichkeit ihres Territoriums zu verbürgen. Weder I Makk. noch Josephus 
können die Vertragserneuerung Jonathans durch eine Urkunde belegen. Die von den 
Schriftstellern als BeweiBBtücke für die Erneuerung des Vertrages ausgegebenen 
SenatsbeschlüBBe erfüllen also den ihnen zugemeBBenen Anspruch nicht : wir be
sitzen keinen Erneuerungsvertrag Roms mit einem der Nachfolger Judas'. 

Die Urkunde, die uns bei I Makk. 8, 23-32 und Jos. Ant. XII 417-418 als der 
Vertrag der Römer mit Judas überliefert ist, ist hingegen zweifellos ein Bündnis
vertrag, von Rom gewährt in Form eines SenatsbeschlUBBcs88• Der Text des Jose
phus entspricht dem griechisch-römischen Urkundenstil der Zeit, und es ist wahr
scheinlich, dass Josephus ihn in seiner Sammlung römischer Urkunden vorgefun
den hat, während die Version des I. Makkabäerbuches durch die doppelte Über
setzung aus dem Griechischen ins Hebräische und von da zurück ins Griechische 
stark entstellt ist und aUBBerdem eine zusätzliche und gewiss unechte Klausel ent
hält, wonach die Römer Demetrios I. verurteilt und ihm bei Ungehorsam mit 
Krieg gedroht haben sollen". Im wesentlichen aber stimmen beide Texte überein. 
Die charakteristische Bestimmung, daBB die Römer im Kriegsfall den Juden und 
umgekehrt die Juden den Römern Unterstützung gewähren werden, begegnet 
ebenso an ihrem Ort wie die übliche Vereinbarung, dass Zusätze und Abänderun
gen bei beiderseitigem Einverständnis möglich sein sollen. Dass Judas eine Ge
sandtschaft nach Rom sandte und dort einen Bündnisvertrag erwirkte, wird ferner 

18 Ober Verträge, die von Rom in der Form eines SC gewährt wurden, vgl. E. Täubler, Im
perium Romanum 115fI., u nd S. Accame, Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad 
A'II{/'U8to (1946) 79fI. 

ao Es ist kaum anzu nehmen, dass Josephus den Vertrag nur aus I Makk. gekannt und den dort 
überlieferten Text nach dem Muster anderer Urkunden verbessert haben soll (so J. Juster, 
Les Juif8 danB l'empire romain I 133, Ed. Meyer, Ursprnf/{/ und Anfänge des Christentums 
II 246 Anm . . 4, M. S. Ginsburg, Rome et la Judee 77, und R. Marcus in seiner Ausgabe des 
Josephus zur St elle; auch P. Viereck, Sermo GraecUB 93, glaubt nicht, dass Josephus den 
Vertrag direkt benutzt habe) . Denn Josephus hätte kaum von sich aus die Klausel über 
Demetrios I. als unecht erkannt und dapnn gestrichen. Und die Sammlung römischer Ur
kunden über das Verhältnis zu den Ju den, die Josephus benutzt hat, muss au ch den Ver
trag des Ju das enthalten haben. 

11' Museum Helvetlcum 
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bei Justin erwähnt40 und bestätigt durch einen Hinweis des II. Makkabäerbuches 
wie durch einen bei Josephus enthaltenen Brief des Consuls C. Fannius an die 
Stadt Kos. II Makk. 4, 1 1  stellt nämlich in Zusammenhang mit den Ereignissen 
in Jerusalem nach dem Regierungsantritt des Antiochos IV. einen gewissen Jo
hannes vor mit dem Bemerken, er sei der Vater des Eupolemos, der als Gesandter 
nach Rom gezogen sei, um dort einen Freundschafts- und Bündnisvertrag abzu
schlieBBen41• Da diese Angabe nur beiläufig in anderem Zusammenhang eingestreut 
und von der Überlieferung des I. Makkabäerbuches unabhängig ist, ist sie un
bedingt beweiskräftig'Z. Der Brief des Consuls C. Fannius C.f. ist eine Anweisung 
an die Behörden der Stadt Kos, dafür Sorge zu tragen, dass den von Rom zurück
kehrenden jüdischen Gesandten kein Unrecht widerfahre (Jos. Ant. XIV 233). 
C. Fannius C.f. ist im Jahre 161 Consul gewesen, und die Gesandtschaft, die er 
den Koern empfahl, muss diejenige gewesen sein, die von Judas nach Rom ge
schickt wurde. Damit steht fest, dass auf Betreiben Judas' im Jahre 161 ein Bünd
nis zwischen Rom und den Juden zustande kam und dass in der von Josephus 
und I. Makk. überlieferten Urkunde der Text eben dieses Vertrages vorliegt43. 

Allerdings nennt die Urkunde Judas Makkabaios nicht. Die Überschrift des 
Vertrages lautet bei Josephus ooypa <1V'Y"Ä1}'rOV neet aVf'f'axtar; "at Motar; Tijr; 
�or; 1'0 [{}Por; 1'00,0 ' loOOa(w,o, bei I Makk. : "aÄWr; "i,oOLTO 'Pwf'atoLr; "al Tq; [{}Pet 
, loOOaLw,o. Der Text selbst trifft nur Anordnimgen über Verpflichtungen des jüdi
schen Volkes Rom und der Römer dem jüdischen Volk gegenüber (Jos. Ant. XII 
417f.) : f'TJbba Too,o vnoTeTayf'bwv 'PWf'atoLr; noÄef'e'i,o 1'q; 'Ioooatw,o I:f)vet . . .  ea,o 
be enLwat n,oer; 'IoOOatoLr;, {J0TJl}ei,o 'Pwf'atovr; amoir; "aTa TO bvva1'ov, "ai neUtv, 
d,o Tfi 'Pwf'atwv enLwa( Twer;, ' Ioooa{ovr; aV1'oir; aVf'f'axe'iv. dv bi TL neor; TaV1'TJV 
T�,o aVf'f'axtav {hÄ�an TO 1'00,0 ' Ioooatwv I:f)vor; I} neoal}eivaL I} aq>eÄe'iv, Tomo 
"OLvf/ YL,oial}w y,owf'n ToV �f'0v TooV ·Pwf'atwv". 

&0 Justin 36, 3, 9 :  a Demetrio cum de8civi"sent (sc. Iudaei), amidtia Romanorum petita primi 
omnium ex Orientalibus libertatem acceperunt, fadle tune Romania de alieno largientilJu8. 
Justin geht offenk\IDdig auf eine romerfeindliche, von der jüdischen unabhängige Tradition 
zurück (möglicherweise Timagenes von Alexandreia ; vgl. F. Jacoby, FGrHist, Kommentar 
zu Nr. 88 ; R. Laqueur. RE Art. Timagenea [1936]). 

U "al Td "el",eva Toi� , IoOOalol� qJIMvf)(!w1ta ßaalÄI1<.a (lid ' Iwavv01J Toii 1taT(!O� E()1toU",ov 
Toii 1tOLTjaa",I:v01J TTJV 1t(!eaßelav Welf! qJlMa� "al a'IJ",,,,axla� 1tf!O� 'Pw",alov, 1tll(!waa,. 
Eupolemos, Sohn des Johaunes, ist nach I Makk. 817 (vgl. Jos. Ant. XII 415) einer der 
heiden Gesandten des Judas. 

o Erkannt von F. Ritschl, Rh. Mus. 28 (1873) 587. 
o Die Echtheit des Vertrages wird in der Forschung meist anerkannt : vgl. insbee. P. Vier

eck, Serrno GraecUB 92f. ; E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes Jt 219f. ; J. Juster, Lea 
Juifs dana l'empire romain I 13Of. ; E. Täubler, Imperium Romanum 239ff. ; Ed. Heyer, Ur
sprung und Anfänge des Christentums n 246f. ; M. S. Ginsburg, Rome et la J wUe 34ff. ; 
A. Momigliano, Prime linu 159ff. ; F.-M. Abel, Lea Livres des MacchabkB 1521. - Der Ver
such von H. Willrich, Judaica 62ff. (vgl. auch Urkundenfälschung 44ff.), den Vertrag zwar 
für echt zu halten, aber in eine spätere Zeit zu versetzen, wie auch die These von B. Niese, 
Festschrift für Th. N öldeke n (1906) 817ff., Judas habe tatsächlich 161 eine Gesandtschaft 
nach Rom geschickt, aber dort keinen Bündnisvertrag erwirkt, hat E. Täubler a. O. aus
führlich widerlegt. 

" Ebenso 1 Makk. 8, 25: au",,,,axflasl TO MJvo, TWV ' Ioooalwv. 27 : "aTd Ta a()Td dA ddv MJve, 
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Dass Judas im Vertragstext nicht genannt wird, ist dann und wann schon auf
gefallen, ohne dass man daraus Konsequenzen gezogen hätte'5, oder es wurde ver
mutet, dass Judas im ursprünglichen Text zwar aufgeführt war, sein Name aber 
durch ein Missgeschick der Überlieferung ausgefallen sei". Doch ist zu bemerken, 
dass der Consul C. Fannius in seinem Brief an die Koer die - sicher von Judas 
ausgewählten und abgeschickten - Gesandten als neEaßet, ' Iovllalwv bezeichnet 
(Ant. XIV 233). Dem Wortlaut dieser Urkunde möchte man entnehmen, dass 
der Name des Judas im Bündnisvertrag nicht zufällig fehlt, dass vielmehr seine 
Gesandten in Rom offiziell als die Vertreter des jüdischen Volkes, nicht als Beauf
tragte des Judas auftraten, dass mithin das Bündnis nicht mit dem jüdischen 
Parteigänger, sondern mit dem jüdischen Volk abgeschlossen wurde. 

Diese Erkenntnis gilt es an den übrigen römischen Urkunden zu überprüfen. 
Im Senatsbeschluss des Valerius wird der Hohepriester nicht genannt'7, die Ge
sandten hingegen als 'Iovllalwv neeaßemal, lJ.vlleEt; aya{)oi "ai avppaxot (Ant. XIV 
146), das Staatsgebiet als das der Juden bezeichnet (147 : vne(} TOV T�V xw(}av 
amäiv "ai Toot; ).tpivat; alldat; TV/'XaVEtv). Ebenso wenig begegnet der Name des 
Hohenpriesters im Senatsbeschluss des Fannius ; die in Rom vorsprechenden Ge
sandten sind vom jüdischen Volk abgeschickt worden (Ant. XIII 260 : nEpfjl{}iv-re, 
vno M}pov TOV ' Iovllalwv), sie verweisen auf die Freundschaft und das �ündnis, das 
sie mit den Römern verbindet (261 : 6teUxtJrJaav �i q;t).tar; Tijr; vnaeXova1]r; 
TOmOtr; "al avppaxtar; n(}or; 'Pwpalovt;) ;  das jüdische Volk wird als der Souverän 
der strittigen Örtlichkeiten (261 : "al 8aar; wktr; aVTäiv 4Uar; "ai XWf!ta nokpwv 
l).aß� 'AVTtOXOt;) und des Staatsgebietes angesehen (262 : p-YJ e�fi 6ul Tijr; xw(}ar; 
Tijr; amwv "al TWV vn1]"owv amwv lItE(}XEa{)at). Dementsprechend nennt der Senat 
in seiner Antwort die Gesandten als vnO M}pov nEpq;{)mar; aya{)ov "al q;l)'ov (264). 
Der im Pergmanerdekret zitierte Senatsbeschluss schliesslich spricht nicht von 
dem Hohenpriester Hyrkanos48, es sind die Juden, die als Verbündete der Römer 
angesprochen werden (-XIV 249: 'IovtJatovr; avppaxovr; ·Pwpalwv). Wie in den 
zuvor behandelten Senatsbeschlüssen wird das Staatsgebiet als das der Juden aus
gewiesen (250: i" Tijr; 'Ioooalwv xw(}ar; 1] TWV ).tpivwv amwv). 

Alle uns erhaltenen römischen Urkunden bestätigen also den Wortlaut des 
Vertrages mit Judas : zwar wurden die diplomatischen Beziehungen der Juden 
zu Rom zweifellos auf Betreiben und nach den Richtlinien der Hasmonäer geführt 
- und insoweit trifft die Darstellung bei I Makk. und Josephus das Richtige -, 

, loOOalwv (J'IJ/JPii :neOT6!!Otq :noÄe/Joq, (J'IJ/J/Jax.q(JO'V(Jw 01 'Pw/Joiot i" 'l"Vxijq 29: "aTa TOOq 
ÄOyO'Vq To6TO'V� oihw� [GTT}(Jav 'Pw/Jaiot Tcp Miwp TCP 'IoOOalwv . 

.. Vgl. Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des Ohristentums II 246 und M. S. Ginsburg, Rome 
et la Judee 47. 

48 So J. Jusrer, Les Juifs dansl'empire romain 130 Änm. 3 :  .Son nom n'ast pas dans l'acre, mais 
il a du y etre. Que l'acre se refere A lui, resulre du recit qui precMe l'acte.» 

n Hingegen hat der Fälscher des Briefes an Ptolemaios diesen ausdrücklich auf Simon bezogen. 
48 Der Beschluss der Pergamener selbst ist zu Ehren des Hyrkanos I. gefasst und nennt ihn 

darum mehrmals, nicht dagegen das zitierte SC. 
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doch traten ihre Unterhändler in Rom als Gesandte des jüdischen Volkes auf49, 
das Gebiet, für dessen Besitz und Sicherheit sie den Senat bemühten, war nicht 
Eigentum des Hohenpriesters, sondern das Staatsgebiet des jüdischen Volkes; nicht 
der Hohepriester, die Juden waren mit Rom verbündet. Ein Vertrag aber, den die 
Römer mit einem Volk abschlossen, war auf ewige Zeit gültig, vorausgesetzt, dass 
er von keiner der vertragsschliessenden Parteien gebrochen wurde60• Das I. Mak
kabäerbuch und J osephus konnten keine Erneuerungsverträge anführen, weil es 
keine rechtsverbindliche Erneuerung gab und keine geben konnte. Mit andern 
Worten : Das Bündnisverhältnis, auf das die hier behandelten Senatsbeschlüsse 
hinweisen und aus dem sie resultieren, beruht auf dem Vertrag, den Rom auf 
Betreiben des Judas Makkabaios im Jahre 161 mit dem jüdischen Volke abge
schlossen hat51• 

Zusammenfassend lassen sich die Beziehungen Roms zu den Juden im 2. Jahr
hundert wie folgt darstellen : Im Jame 164 schrieben römische Gesandte, die sich 
auf dem Weg nach Antiocheia befanden, an die Juden mit dem Anerbieten, für 

sie beim König von Syrien einzutreten52• Wohl durch dieses Vorgehen ermuntert, 
entsandte Judas Makkabaios, um sich gegen die bedrohlichen Angriffe des Deme
trios I. abzusichern, drei Jahre später eine Gesandtschaft nach Rom, die einen 
Senatsbeschluss erwirkte, der das jüdische Volk zum Freunde und Verbündeten 
der Römer erhob (Jos. Ant. XII 417-418 ; I Makk. 8, 23-32). Ob auf Grundlage 
dieses Bündnisverhältnisses Judas' Bruder und Nachfolger Jonathan diplomatische 
Kontakte zu Rom gepflegt hat, ist ungewiss und nicht positiv zu erweisen63• Simon 

48 In der Charta zu Ehren Simons werden die jüdischen Gesandten als :rr,eeaßevrai IljJQ.Wo<; 
angeführt. Diese Bezeichnung entspricht dem Sachverhalt und kann in einer solchen Ur
kunde nicht überraschen, dOch sagt sie nichts aus über den diplomatischen Status der Ge
sandtschaft in Rom. - Zu bemerken ist, dass die Charta wie die römischen Urkunden das 
jüdische Volk, nicht Simon, als den Vertragspartner nennt (I Makk. 14, 40: ii"owev yciQ 
[sc. <> ßaalÄw<; Ll7)jJ1Tre1o<;] ön :rr,eo(7)Y0ee')1f"ral 01 ' lov6atO! v:rr,o 'Pwflalow rplÄol "al aVl'l'axol 
"al d&Ärpol). ' 

50 Im Gegensatz zur griechischen Welt haben die Römer unseres Wissens keine auf eine be
stimmte Zeitspanne oder einen bestimmten Zweck begrenzten Verträge geschloesen. Eine 
Ausnahme könnte allenfalls der römisch-ätolische Vertrag von 212/1 darstellen (s. etwa 
A. ReuBS, Vällcerrechtliche Grundlagen 37ff.). 

51 Obwohl H. Willrich, Urkundenfälschung 641., als einziger erkannt hat, daBS das jüdische 
Volk Vertragspartner Roms war, glaubt er wie alle anderen, daBS es mehrere Verträge ge
geben habe. 

n II  Makk. 11,  34-38. Die römische Gesandtschaft ist, wie B. Niese, Hermes 35 ( 1900) 483ff., 
zuerst erkannt hat, identisch mit der Gesandtschaft, die 165/4 unter der Leitung von 
Manius Sergius und C. Sulpicius Gallus in den Orient reiste, um die dortigen Verhältnisse zu 
überwachen. 

50 Nachdem wir festgestellt haben, daBS der Bündnisvertrag mit dem jüdischen Volk abge
schlo88en war und somit keiner Erneuerung bedurfte, ausserdem feststeht, d?BS der Brief 
des Jonathan an Sparta eine Fälschung ist (s. oben Anm. 30), ist der Bericht von I Makk. 
12, I ff. (vgl. Jos. Ant. XIII 163ff.) über eine Gesandtschaft des Jonathan nach Sparta und 
Rom zumindest sehr suspekt. Wahrscheinlich liegt hier eine Dublette der 'Gesandtschaft 
Simons vor (so A. Momigliano, Prime lime 148f. und Giudea Romana 31). 
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dagegen sandte zu Beginn seiner Regierung eine Gesandtschaft nach Rom, die 
durch die Übergabe eines goldenen Schildes die bestehende Freundschaft bekräf
tigen sollte. Wie wir aus der Charta erfahren, wurde diese Gesandtschaft in Rom 
freundlich aufgenommen, und wahrscheinlich war es eben diese Gesandtschaft, 
die den Senat zu einer Garantieerklärung für das Territorium des jüdischen Volkes 
bewegen konnte (SC des Valerius). Hyrkanos I. hat allem Anschein nach erst 
gegen Ende seiner Regierung, bedrängt durch den Angriff des Antiochos IX. 
Kyzikenos, die Beziehungen zu Rom wieder aufleben lassenM. Er bat den Senat 
unter Berufung auf die Garantieerklärung, die vor Jahren abgegeben worden war, 
um Hilfe, vermochte aber die Versammlung nicht zum Einschreiten zu bewegen 
(SC des Fannius). Als Hyrkanos sich wenig später mit demselben Anliegen aber
mals an Rom wandte, revidierte der Senat seine Haltung und wies den König an, 
die besetzten Gebiete zu räumen. So zeigt sich, dass der Senat während des be
handelten Zeitraumes das Bündnis mit dem jüdischen Volk nicht zu eigenen poli
tischen Aktivitäten ausnutzte, die erhaltenen Senatsbeschlüsse zeugen nur von 
Reaktionen auf Initiativen des Partners, der Roms Macht seinen Zielen dienstbar 
zu machen suchte. 

Es ist keine sichere Nachricht erhalten über die Beziehungen zwischen den 
Juden und Rom seit dem Tode Hyrkanos' I. bis zum Eingriff des M. Aemilius 
Scaurus in die inneren Angelegenheiten des jüdischen Staates im Jahre 65. Wir 
wissen nicht, ob Rom die Nachfolger des Johannes Hyrkanos, die bekanntlich den 
Königstitel annahmen55, als solche anerkannte56• Wir wissen noch weniger, ob und 
in welcher Weise das Vertragsverhältnis, das Rom mit dem jüdischen Volk ver
band, von der Umwandlung des jüdischen Staates in eine Monarchie berührt 
wurde67• Ob das Bündnis noch galt, als die Römer im Jahre 65 in innerjüdische 
Streitigkeiten verwickelt wurden, ist also nicht auszumachen. Jedenfalls hat es 
auf den Gang der Ereignisse keinen Einfluss ausgeübt. 

5« SoUte das SC des Va.lerius doch in das Jahr 134 gehören, hätte Hyrkanos I. die Bedrohung 
des Antioch08 VII. Sidetes durch eine Erklärung der Unverletzlichkeit des jüdischen Staats· 
gebietes abzuwenden gesucht oder - wenn das SC je im Jahre 126 entstanden sein sollte- die 
wiedererlangte Souveränität durch den Senat bestätigen lassen. 

5. Nach Jos. Bell. I 70 und Am. XIII 301, dem E. Schürer, Ge8Chichte des jüd. Volke8 Ie 274f. 
folgt (vgl. auch V. Tcherikover, Hellenistic Civilization and the Jews 253 und 490 Anm. 25), 
hat Aristobul I. im Jahre 105/4 den Königstitel angenommen, während Strab. XVI 2, 40, 
C 762 die Übernahme des Königstitels seinem Nachfolger Alexander Jannaios zuschreibt 
(so Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums 11 275 Anm. 6). 

58 Wenn die goldene Rebe, die Strabo (bei Jos. Am. XIV 35f.) mit der Inschrift ' AAE�dv!5!?otl 
TOO TWv 'Ioooatrov (JaatÄ.6w<; auf dem Kapitol gesehen hat, nicht, wie Strabo angibt, das von 
Aristobul 11. dem Pompeius überbrachte Geschenk, sondern eine Gabe des Alexander 
Jannaios ist, wie Th. Reinach, Rev. Et. Juives 38 (1899) 170, annimmt, dann liegt die Ver
mutung nahe, dass dieser König mit der goldenen Rebe eben die Anerkennung durch Rom 
angestrebt hat. 

&7 Nach H. Willrich, Judaica 68, «erlosch das römische Bündnis mit dem Mjpo<; nQV ' IovI5alwv 
in demselben Moment, wo der König an die Stelle des Volkes trat )). 
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